
Anmeldung zur unentgeltlichen bzw. ermäßigten Miete von 

Lernmitteln Schuljahr 2023/24  

   
Den Anmeldebogen bitte nur zusammen mit der Kopie des/r Nachweise/s einreichen! 

  

Schülerdaten:    

  

Klassenbezeichnung (2023/24) :…………..……………………..Wichtig!!!!!      

  

Name: …………………………… Vorname:  ……………………Geburtsdatum:…………….…......  

  

Straße:………………………………………………… Plz.:………..  Ort:………………………………  

  

Telefon : …………………………………………  E-Mail : ……………………………………………… 

 

Erziehungsberechtigte:  

  

Name: ……………….……………..….………… Vorname:  …………………………………………  

 Wenn Sie an dem unentgeltlichen bzw. ermäßigten Mietverfahren teilnehmen möchten, 

muss diese Anmeldung bis zum 10.06.2023 eingegangen sein.  

 Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten 

zu beschaffen.  

 Bitte ankreuzen:  

 Ich bin leistungsberechtigt nach dem 1) Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende -,    

2) Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung 

außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) 3) Sozialgesetzbuch Zwölftes 

Buch – Sozialhilfe, 4) §6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag),      5) Wohngeldgesetz - oder                                   

6) Asylbewerberleistungsgesetz. Damit bin ich im Schuljahr 2023/24 von der Zahlung des Entgelts für die Miete 

befreit. Der Nachweis ist bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu erbringen (durch Vorlage des Leistungsbescheides 

oder durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers – Stichtag: 10.06.).  

   Ich benötige ebenfalls den Taschenrechner TI-Nspire CX II-T CAS                                    

               (nur für Berufliches Gymnasium erforderlich, nur bei Befreiung der Zahlung) 

 

          Ich hätte gerne alle verfügbaren E-books meiner Klasse anstelle der Bücherausgaben 

 

           Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine   

                Ermäßigung des Entgelts für die Miete. Der Nachweis ist bis zu der o. a. Zahlungsfrist zu    

                erbringen (durch Vorlage der Schülerausweise oder entsprechender Bescheinigungen –   

             Stichtag: 10.06.). Bei Nachweis sind 80 % der ausgewiesenen Summe zu zahlen.  

     

                Ort, Datum                                  Unterschrift  


